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Drucksache Nr. 1421/II Antrag der CDU-Fraktion
Keine Streichung des § 25 (3) AGKJHG
sowie Beschlussempfehlung des Jugend-
hilfeausschusses

Beschluss Nr. 788

Die BVV hat beschlossen:

Dem Bezirksamt wird empfohlen, sich bei den zuständigen Stellen dafür einzusetzen, dass
der § 25 (3) AGKJHG nicht gestrichen, sondern im Sinne des Beschlusses des
Landesjugendhilfeausschusses vom 08.12.2004 verändert wird: „Im Rahmen der
Vollzeitpflege nach § 33 des Achten Buches Sozialgesetzbuch werden bei Vorliegen
entsprechender Bedarfe geeignete Pflegestellen für besonders entwicklungsbeeinträchtigte
Kinder vorbehalten.
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